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Antrag auf Erstattung einer Bearbeitungsgebühr vom 31.10.2010 
 
Sehr geehrte Frau Hagewald, 
 
am 27.10.2010 wurde Ihr o.g. Vorgang an die Staatliche Selbstverwaltung nach 
UN-Res. 56/83 der Natürlichen Person Peter Frühwald nach § 1 BGB 
abgetreten. Die Abtretungsurkundennummer lautet 00104-2010. 
 
Die Abtretungsurkunde liegt Ihnen bereits vor. Ich habe Sie Ihnen der 
Einfachheit halber in der Anlage nochmals beigefügt.   
 
Ich habe Ihnen keine Gebührenrechnung zukommen lassen. Bitte trennen Sie 
zukünftig die natürliche Person Peter Frühwald von der Staatlichen 
Selbstverwaltung nach UN-Res. 56/83 der Natürlichen Person Peter Frühwald 
nach § 1 BGB. Beide agieren unabhängig voneinander. In der UN-Res 56/83 
Artikel 9 heisst es: 
 
Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines 
Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder 
Personengruppe im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen 
Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände diese 
Befugnisse erfordern. 
 
Da wir seit 1990 völkerrechtlich in Deutschland keinen Staat Bundesrepublik 
Deutschland mehr haben, (aufgelöst durch die Alliierten am 18.07.1990) und 
auch seit 2007 keine Rechtsstaatlichkeit mehr gegeben ist innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland  (vgl. Bereinigungsgesetze 2006 und 2007 im 
Bundesgesetzblatt ohne Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates 
durch die Alliierten verfügt veröffentlicht), wurde seitens der natürlichen 
Person Peter Frühwald eine Staatliche Selbstverwaltung am 26.07.2010 
proklamiert faktisch wirksam am 16.08.2010, die auf der Grundlage des Artikels 
9 der UN-Res 56/83 bis zur Regelung und Wiederauflebung rechtsstaatlicher 



Verhältnisse durch einen Friedensvertrag mit den Alliierten Siegermächten des 
2. Weltkrieges bis dahin gültig bleibt. 
 
Nach meinem Kenntnisstand haben Sie (als Stadt Leipzig) eine 
Gebührenrechnung der Staatlichen Selbstverwaltung Peter Frühwald erhalten, 
die nach dem Völkerrecht juristische Gültigkeit hat und sehr wohl erhoben 
werden kann.  
 
Das von Ihnen angesprochene OWiG (hier der § 107) wird zwar von der 
Bundesrepublik Deutschland noch angewendet  (hier von Ihnen), aber es hat 
seit 2007 durch die Alliierten verfügt keine Gültigkeit mehr und ist deshalb 
auch außerhalb des Hoheitlichen Gebietes der Bundesrepublik Deutschland 
weder rechtskräftig noch vollstreckbar.   
 
Da von mir in dem bei Ihnen ausgelösten laufenden Vorgang nie ein Einspruch 
eingelegt wurde, konnte auch keiner zurückgenommen werden. Im Übrigen ist 
seit dem 27.10.2010 für diesen Vorgang die Staatliche Selbstverwaltung nach 
UN-Res. 56/83 der Natürlichen Person Peter Frühwald nach § 1 BGB zuständig, 
die seit dem 06.11.2010 der Arbeitsgemeinschaft der Staatlichen 
Selbstverwaltungen (StaSeVe) angehört. 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an die  Staatliche 
Selbstverwaltung nach UN-Res. 56/83 der Natürlichen Person Peter Frühwald 
nach § 1 BGB. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Peter Frühwald 
 
        
 
 


